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Amtsblatt für die 
Stadt Oberhausen 

stad1 Oberhausen 
Pressestelle 

Rathaus 
46042 Oberhausen 

2. Januar 200S 

Amtliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen 
über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfes des Bebauungsplans Nr. 500 • 
Mülheimer Straße / Eckstraße / 
Straßburger Straße und die 
Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens gemäß § 13 a BauGB 

Der Rat der Stadt hai am 19.11.2007 beschlossen, rur 
den Bebauungsplan Nr. 500 das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a Baugeselzbuch (8al1GB), ohne 
Ourchführung einer UmwettprOfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, anzuwenden. 

Der Bebauungsptan Nr. 500 setzt Im Plangebiet eine 
zui lissige Grundfläche von ca. 11500 qm fest. 

Ourch die Änderung des Bebauungsplans wird die 
Zulässigkeit von Vorhaben, die e iner Pflicht zur 
OurchfQhrung einer UmwettveriragllchkeJtsprafung nach 
Anlage 1 zum Gesetz Ober die 
Umwettvertrilgllchkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterl iegen, nicht vorbereitet oder begrOndet. Es beste
hen außerdem keine Anhaltspunkte fUr eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr, 7b 8auGB 
genannten Schulzgater (die Emaltungsziele und der 
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und der Europäischen Vogelsdmtzgebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes). 

Oie OurchfOhrung des beschleunigten Verfahrens ohne 
UrrMleltprOfu ng Ist somit möglich. 

Der Entwurf des B&bauungsplans Nr. 500 - MlIlheimer 
straße I Eckstraße I Straßburger $traße - vom 
24.09.2007 liegt nebst Begründung einschließlich 
UmweltberiCht In der Zeit vom 14.01.2008 bis 
14.02.2008 einschOeßlich im Dezernat 5. Bereich 1 -
Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade, 
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 

Gesetzliche Grundlage ist § '3 a Abs. 2 Nr. 1 in 
Verbindung mit § '3 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (8auGB) in der Neufassung vom 
23.09.20Q.4 (BGBI. I, S 2414), zulelzt gelindert durch 
Gesetz vom 21.12.2006 (0081. I, S. 33HI). 

Gemäß § 13 aAbs 2 Nr 1 und Abs 3 Nr , In Verbindung 
mtt § 13 Abs. 3 BauGB wird u.a. von der Umwettprtlfung 
nach § 2 Abs, 4 BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Salz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfOgbar sind, abgesehen. 

Nr. 1/200S 

Oas Plangebiet für den Bebauungsplan 500 - MOlheitner 
Straße I Eckstraße I Slraßburger Straße - wird wie fOlgt 
umschrieben: 

Gemarlwng Obemausen, Flur 21 und 24. 

Südwestliche Seite der Essener Straße, astliche und 
sOdMChe Grenzen des Flurslilcks Nr. 37 (Memnghofer 
Straße), Flur 24, östliche SeIte der Mellinghofer Straße 
bis zum nordwestlichsten Grenzpunkt des FlurstQcI<.s Nr, 
342. Flur 24, der westliehen Grenze des Flurstocks Nr. 
342, Flur 24, folgend bis zum Schnittpunkt mit einer 
Parallele, die 36,5 m sOdHCh der sUdlichen Grenze der 
FlurslOcke 495 und 496, Flur 24. verlauft, dIeser 
Parallele ca. 11 5 m folgend, dann redllwinkUg 46,5 m 
abknickend bis zum Schnittpunkt mit einer 10 m parallel 
in nördlicher Richtung zur südllchen Grenze des 
Flurstacks Nr. 496, Flur 24, verlaufenden Linie, dieser in 
östlicher Richtung folgend bis zur Parallele , die westlich 
16 m parallel zur öst lichen Grenze des Flurstacks NI. 
496, Flur 24, verlauft, danach in westlicher Richtung 
abknlck.end zu einer Parallele 17 m südlich der nörd· 
lichen Gtenze des FlurstOt:b 496, Flur 24, verlaufenden 
Linie, nach ca. 208 m In nördlicher Richtung rechtwink
lig auf die südliche Grenze des Flursrucks Nr. 494, Flur 
24, abknidtend, der sOdlichen Grenze des FlurstOckes 
Nr. 496, Flur 24, In west licher Richtung bis zur 
Knappenstraße folgend, die Knappenstraße Oberque
rend, westliche Seite der Knappenstraße, n.ordOstl iche 
Grenze des Flurstacks Nr. 458, Flu r 24, abknickend zum 
sOdlichwestlichen Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 8, Flur 
24, sOdliche Grenze des FlurstOcks NI. 8, südliche und 
östliche Grenze des Flurstücks Nr. 9, Flur 24. 

Der Rat der Stadt I'Iat am 19.11 .2007 die öffentliche 
Auslegung dieses Planentwurfs beschlossen. 

Wahrend der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
zu dem ausgelegten Planentwurf schriftli ch oder zur 
Niederschrift bei der Offenlegungsslelle vorgebracht 
werdef1. 

H' ....... 
1. Nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene 

Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
Ober den Bebauungsplan (gemäß § 4 a Abs. 6 
BauGB) unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nld1t Mtte 
kennen mDssen und deren Inhalt fUr die 
Rechtmaßigkeit des Bebauungsplans nicht von 
Bedeutung ist. 
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Amtsblatt für die Stadt Oberhausen 

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen 
Ober die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfs Nr. 519 
Dohlenstraße (Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 56 - Könlgshardt 
gemäß § 13 Baugesetzbuch (SauGB)) 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 519 
Dohlenstraße - (Anderung des Bebauungsplsl'\S NI. 56-
Könlgshardt - gemllß § 13 BauGB) vom 14.11 ,2007 liegl 
nebst BegrOndung In der Zeit vom 11.01.2008 bis 
11,02 .2008 einschließIict1 im Dezernat 5, Bereich 1 -
Stadtplanung -, Technisches Rathaus Slerkrade , 
Bahnhofslraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr, A 009, 
wahrend der Dienststunden Olfentlich aus, 

Ge~lZ~cheGrundlage ist § IJAbs. 2 Nr. 2 und § JAbs. 
2 Baugeselzbuch (BauGB) in der Neutassung vom 
23,09.2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.12.2006 (8GBI. I, S, 3316). 

Gemaß § 13 Abs, 3 BauGB wird von der Umweltprüflm9 
nach § 2 Abs. 4 8auGB, von dem Umweltbericht nach § 
2 e BauGS und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umwelbezogener Informationen 
verfOgbal sind, abgesehen. 

Das PLangebiet liegt in der Gemarkung sterkrade, Flur g, 
und wird wie fo lgt umgrenzt: 

Östliche Grenze der Flurstücke Nr. 174, 175, 182, 183, 
177, 447, 446 und 445, sOdliche Grenzen des FlursWcks 
Nr. 445, westliche Grenze des FlurstOcks Nr, 101 und 
447, abknickend vom nOrdlichsten Grenzpunkt des 
Flurstücks Nr. 442 zum sOdwesUichslen Grenzpunkt des 
FlufStocks Nr. 177, westliche Grenze der FlurstOcke Nr. 
117, 183, 182 und 175, nOfdliche Grenze des Flufstocks 
Nr. 175, westliche und nOrdliche Grenzen des Flurstücks 
Nr, 174, 

Der Rat der stadt nat am 17.12,2007 die Offentliche 
Auslegung dieses Planentwurfs beschlossen. 

Wahrend der Auslegungsfrist können Stetlungnahmen 
zu dem ausgelegten PlanentwtJrf schriflIich oder zur 
Niederschrift bei der Ofrenlegungsstelfe vorgebracht 
werden. 

HInweise 

1. Nicht innerhalb der Offenlegungsfrlst abgegebene 
Stellungnahmen kOnnen bei der Bescl\!\Issfassung 
Ober den Bebauungsplan (gemaß § 4 a Abs. 6 
BauGB) unberOcksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nichl haUe 
kennen mllssen und deren Inhalt fOr die 
Rechtmäßigkelt des Bebauungsplans nlct1 t von 
Bedeutung ist. 

2, Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts
ordnung Ist unzulassig , soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspatet gettend gemacht wurden, aber !\aUen gel
tend gemacht werden kOnnen. 

4 

Nr. 112008 vom 2. Januar 2008 

Vorstehendes wird hiermit offentlich bekannlgemacht 

Oberhausen , 19,12.2007 

Klaus VVehling 
Oberbürgermeister 

Ergänzende Informationen zum Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 519 
Dohlenstraße (Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 56 - Königshardt -
gemäß § 13 Saugesetzbuch (BauGB)) 

Der BebauungspLan Nr. 56 soll unter Beibehaltung der 
vorhandenen Nutzungen so geändert werden, dass die
ser an die örtlichen bzw. städtebaulichen 
Gegebenheiten und die ursprOnglichen planerischen 
Zielvorstellungen bezüglich der sl!l.dtebaulichen 
Gestaltung angeglichen wird, Dabei 'Nerden ifI dem 
MderungsenlWUrf (Bebauungsplan Nr. 519) insbeson· 
defe auch maximale Trauf- und FIrsthOhen sowie der 
zulässige Umfang von Dachaufbaulen und Dachgauben 
festgesetzt. 

• 
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Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Nr. 1/2008 vom 2. Januar 2008 

Bebauungsplan Nr. 519 - Dohlenstraße -
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Amtsblatt für die Stadt Oberhausen 

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen 
über das Inkrafttreten des 
Bebauungsplans Nr. 583, 1. Änderung, 
Osterfelder Straße I Zum Aquarium· 

I. Der Bebauungsplan Nr. 583, 1. Änderung, 
Osterfelder Straße I Zum Aquarium - wurde vom Rat 
der Stadt am 17.12.2007 gemaß § 10 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 13 ades Baugesetzbuchs (BauGB) 
in der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21 .12.2006 (BGBI. I, S. 3316) und in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung tor das Land Nordrhein
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GVNW 1994, S. 666) als Satzung 
beschlossen. 

Das Plal1gebiet liegt im Oberhausel1er Stadtteil Alt
Oberhausen in der Gemarkung Oberhausen, Flur 16, 
und umfasst die Flurstücke Nr. 106, 231 . 281 , 283, 
284,301 - 304,306,307 und 310 - 316. 

11. Hinweise 
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1. Der Bebauungsplan Nr. 583, 1 Änderung -
Osterfelder Straße / Zum Aquarium - lief,l t mit 
BegrOndullg vom Tage der Veröffentlichullg die
ser Bekanntmachung an im Technischen 
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, 
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs in der 
Neufassung vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), 
zuletzt geandert durch Gesetz vom 21.12.2006 
(BGBI. I, S. 3316), über die Entschadigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Falligkeit 
und das Erlöschen entsprechender 
Entschadigungsanspruche wird hingewiesen. 

3. Gemaß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes 
hingewiesen: 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs.l Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichne
ten VerfahrellS- und Formvorschriften , 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhaltnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwagungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
(Stadt Oberhausen, Dezernat 5, Bereich 1 -
Stadtplanung , Technisches Rathaus Sterkrade , 
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004) 
ullter Darlegung des die Verletzung begrülldenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind . 

Nr. 1/2008 vom 2. Januar 2008 

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalell (GONW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung kann nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungs-
verfahren fehlt , 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden , 

c) der Oberbürgermeister hat den 
Satzungsbeschluss vorher beanstandel oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Gemeinde vorher gerügt ulld dabei 
die verletzte Rechtsvorsch rift und die 
Tatsache bezeichllet worden , die den 
Mangel ergibt. 

5. Mit dieser Bekanntmachung tr itt der 
Bebauungsplan Nr. 583, 1 Änderu ng, -
Osterfelder Straße / Zum Aquarium - gemäß § 10 
Abs. 3 des Baugesetzbuchs in Kraft 

111. Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Oberhausen, 18.12.2007 

Klaus Wehling 
Oberbürgermeister 
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Amtsblatt f(lr die Stadt Oberhausen 
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Bereich deS Bebauungsplanes Hf. 583. 1. Änderung 
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Amtsblatt für die Stadt Oberhausen 

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen 
über die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 608 - Nohlstraße I Marktstraße I 
Gewerkschaftsstraße - im beschleunigten 
Verfahren 

Der Oberbürgermeister und eirl Mitglied des Rates 
haben am 20.12.2007 im Rahmen e irler 
Dringlichkeitsentscheidurlg gemäß § 60 Abs.l Satz 2 
Gemeindeordnung (GO NRW) beschlossen . für das im 
Plan des Dezernates 5, Bereich 1 - Stadtplanung . , vom 
11.12.2007 umrandete Gebiet den Bebauungsplan Nr. 
508 - Noh lstraße I Marktstraße I Gewerkschafisstraße
im beschleunigten Verfahren aufzustellen. 

Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht 
durchgeführt. 

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 13 ades Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung 
vom 23.09.2004 (BGBI I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21 .12.2006 (BGBI. I, S. 3316). 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkurlg Oberhausen , 
Flur 31. und wird wie folgt umgrenzt: 

Östliche Seite der Nohlstraße , südliche Seite der 
He lm holtzstraße, westliche Seite der 
Gewerkschafisstraße und nördliche Seite der 
Marktstraße. 

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage 
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im 
Dezernat 5, Bereich 1 - Stadtplanung -, Technisches 
Rathaus Sterkrade. Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, 
Zimmer Nr. A 009, während der Dienststunden einsehen. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 608 werden folgende 
Hauptplanungsziele vet1olgt: 

Entwicklung von Kern-, Misch-, und allgemeinen 
Wohngebieten (abgestuft), 

Maßgabe für das Wohnen in Kerngebieten, 

Sicherung der Handelsfunktionen. 

Steuerung und Prüfung der Verträglichkeit und 
Integration von bordellartigen Betrieben. 
Vergnügungsstätten. Einzelhandel erotischer Artikel 
und ahnlicher Nutzungen, 

Prüfung der planungsrechtlichen Festsetzungen zur 
Steueru ng der Wohn ungsprostitutio n als 
Nebenerwerbsbetrieb. 

Hinweis 

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer 
zu dulden , dass Beauftragte der zuständigen Behörden 
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem 
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke 
betreten und Vermessungen , Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten 
ausführen. 
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Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Oberhausen, 21.12.2007 

Klaus Wehling 
Oberbürgenneister 

• 
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Amtsblatt fOr die Stadt Oberhausen 

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen 
über die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 609 Hermann-Albertz-Straße I 
Lothringer Straße I Wörthstraße - im 
beschleunigten Verfahren 

Der Oberbürgermeister und ein Mitglied des Rates 
haben am 19.12.2007 im Rahmen einer 
Dringlichkeilsenlscheidung gemaß § 60 Abs.1 Satz 2 
Gemeindeordnung (GO NRW) beschlossen , für das im 
Plan des Dezernates 5, Bereict1 1 - Stadtplanung -, vom 
11 .12.2007 umrandete Gebiet den Bebauungsplan Nr. 
609 - NOhlstraße I Mar1dstraße I Gewerkschaftsstraße -
im beschleunigten Verfahren aufzustellen. 

Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nichl 
durchgefOhrt. 

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 13 ades Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung 
vom 23.09.2004 (8GBI I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBI. I. S. 3316). 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen, 
Flur 32, und wird wie folgt umgrenzt: 

Südliche Seile der Hermann-Albertz-Slraße; westliche 
Seite der Wörthstraße; sOdliche Grenzen der Flurstocke 
Nr. 948 und 947, östliche Grenzen der Flurstlic:ke Nr. 
730, 729 und 728, südliche Grenze des Flurstücks Nr 
728 und östliche Seile der Lothringer Straße. 

Interessenten können zur Unterrichtung Ober die Lage 
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im 
Dezernat 5, Bereich 1 - Stadtplanung -, Technisches 
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, 
Z immer Nr. A 009, während der Dienststunden einse
hen. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 609 werden folgende 
Hauplplanungsziele verfolgt: 

Festsetzung eines Mischgebietes , 

Steuerung und Prüfung der Vertrag lichkeit und 
Integration von Vergnügungsstätten und ahnlicher 
Nutzungen . 

Hinweis 

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentomer und Besitzer 
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden 
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem 
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstocke 
betreten und Vermessungen. Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten 
ausführen. 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemac/1t. 

Oberhausen, 21 .12.2007 

Klaus Wehling 
Oberbürgermeister 
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Amtsblatt für die Stadt Oberhausen 
Nr. 1/2008 vom 2. Januar 2008 

Bereich des Bebauungsplans Nr. 609 
_ Hermann-Albertz-Straße I Lothringerstraße I Wörthstraße -
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Angefertigt: 
'--___ Oberhausen, 11.12.2007 

Bereich 5-1 
- Bereich Stadtplanung -

_ _ _ Umgrenzung des 
Plangebietes 
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Herausgeber: 
Stadt Oberhausen, Der Oberbllrgermeister, 
Pressestelle, Virtuelles Rathaus, 
Schwartzstraße 72, 46042 Oberhausen, 
Telefon 0208 825-2116 
Jahresbezugspreis 16,- Euro, 
das Amtsblatt erscheint zweimal im 
Monat 

Ausleihe von Kunstwerken 

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit, 
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas
tiken gegen geringes Entgelt (fiIr drei Monate 7,-· 
Euro, fllr sechs Monate 14,- Euro je Kunstwerk) 
auszuleihen, 

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der 
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des 
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der 
Malschule . Die Leihgaben des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen sirKI käuflich . 

Nächste Ausleihe: 
Donnerstag, 10. Januar 2008 
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, 
Konrad-Adenauer-Allee 46 

Auskunft: 
Bereich 0·8 KunsUArtothek, Tel. 0208 41249-22 
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr 
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b hTheater o er · aUsen 
Ebef'lS,tr>!ße82: 
4fl:I45 O&~ihltWli!1J, 
Kilrt2l"~eltfunl O2<lSl'S'5cV& 8 1S!.i 
Telefax,OlO1lIB{IDroa; 
W'IlW. tI~l!dtr-cb~sen.dt 

oo~ltu~~'w'.tfui~J:k 

K 2671 

Postvertriebsslück 

- Entgelt bezahlt · 

DPAG 

Malschule 

für Kinder 

und Jugendliche 

Die seit Februar 1957 bestehende Malschule führt 
unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse 
für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal
schulgebäude (Nebengebäude auf dem Grund
stück der Adolf-Feld-Schule), Nohlstraße 3, und in 

den Stadtteilen durch . 

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes 
Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit 

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit 

bekannt gemacht. 

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen 
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor
gabe von AufgabensteIlungen. Die Gruppenleiter 
stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine 
festgesetzten Ziele erreicht werden . 

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen 
ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan

zen Jahres möglich. 

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för
dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti
schen Fertigkeiten und hil ft , Kunstwerke zu betracll

ten und zu verstehen . 

Gemeinsam geplante Vorhaben scllaffen Kontakte 
untereinander und fördern das Sozialverhalten der 

Gruppe. 

Vormerkungen für die Aufnahme im Winter 2007 
nimmt der Bereich 0-8 KunsUMalschule, Te l. 0208 
41249-22, montags bis fre itags von 8 bis 13 Uhr 

entgegen. 
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